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Regeste

Regeste Art. 17 Abs. 1 ATSG; Art. 21 Abs. 3 UVG; Zeitpunkt der revisionsweisen
Rentenerhöhung bei Rückfällen und Spätfolgen. Die revisionsweise Erhöhung der Rente bei
Rückfällen und Spätfolgen hat - wie bei der erstmaligen Rentenzusprechung - auf den
Zeitpunkt des Abschlusses der Heilbehandlung hin zu erfolgen. Für eine analoge
Anwendung von Art. 88a Abs. 2 und Art. 88 bis Abs. 1 IVV besteht kein Raum (E. 4.2).

Erwägungen

E. 2
Unbestritten ist, dass die Rente des Beschwerdegegners revisionsweise von 26 % auf 31 %
zu erhöhen ist. Streitig und zu prüfen ist einzig der Zeitpunkt, ab welchem die
Rentenerhöhung erfolgen soll. Während die Vorinstanz dem Versicherten den höheren
Anspruch ab 1. Oktober 2009 zugesteht, stellt sich die SUVA auf den Standpunkt, die
Erhöhung könne erst ab 1. Dezember 2011 wirksam werden.

E. 2.1
Das kantonale Gericht begründet seinen Entscheid im Wesentlichen damit, mangels eigener
Regelung im Bereich der BGE 140 V 65 S. 67 Unfallversicherung sei Art. 88a Abs. 2 IVV
(SR 831.201) analog anzuwenden, wonach die Rentenerhöhung ab dem Zeitpunkt zu
erfolgen habe, ab welchem die Verschlechterung des Gesundheitszustandes ohne
Unterbrechung drei Monate bestanden habe. Da die Verschlechterung der Knieproblematik
zum ersten Mal am 1. Juli 2009 in den Akten dokumentiert sei, habe die Rentenerhöhung -
so die Vorinstanz - per 1. Oktober 2009 zu erfolgen.

E. 2.2
Die SUVA hingegen stellt sich - kurz zusammengefasst - auf den Standpunkt, die
revisionsweise Rentenerhöhung sei auf den Zeitpunkt des Abschlusses der ärztlichen
Behandlung und damit auf den 1. Dezember 2011 festzusetzen, da vorher das Ausmass der
zumutbaren Arbeitsleistung des Versicherten noch gar nicht bekannt gewesen sei. Die
Invalidenrente stelle - so die Beschwerdeführerin - eine Dauerleistung dar, über deren
Ausrichtung bzw. Anpassung erst nach Abschluss der Heilbehandlung entschieden werde,
wohingegen während der Abklärungs- und Heilbehandlungsphase Anspruch auf
vorübergehende Leistungen in Form von Pflegeleistungen, Kostenvergütungen sowie
Taggeld bestehe. Dies gelte sowohl im Verfahren nach Anmeldung eines Rückfalles wie
auch im Rentenrevisionsverfahren. Für eine analoge Anwendung von Art. 88a Abs. 2 IVV
bestehe kein Raum.

E. 3



Laufende Renten sind gemäss Art. 17 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) für die Zukunft zu erhöhen,
herabzusetzen oder aufzuheben, wenn sich der Invaliditätsgrad erheblich ändert.

E. 3.1
Der Gesetzgeber hat in Art. 17 Abs. 1 ATSG die zeitliche Wirkung der Anpassung von
Rentenleistungen offen umschrieben. Aufgrund des Wortlautes "für die Zukunft" ("pour
l'avenir", "per il futuro") kommt grundsätzlich eine Anpassung ab Eintritt der
massgebenden Sachverhaltsänderung, auf den für die Anpassungsprüfung vorgesehenen
Termin, auf den Zeitpunkt des Gesuchs der rentenbeziehenden Person, auf den Zeitpunkt
des Entscheids über die Anpassung oder auf einen zeitlich dem Anpassungsentscheid
folgenden Zeitpunkt in Frage (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 32 zu
Art. 17 ATSG ).

E. 3.2
Für den Bereich der Invalidenversicherung hat die IVV spezifische Anpassungsregelungen
getroffen. So ist u.a. eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich
im Aufgabenbereich zu betätigen, gemäss Art. 88a Abs. 2 IVV zu berücksichtigen, sobald
sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert BGE 140 V 65 S. 68 hat. Die
Erhöhung der Rente erfolgt dann gemäss Art. 88 bis Abs. 1 IVV frühestens von dem Monat
an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde, sofern der Versicherte die Revision
verlangt (lit. a), und bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen
Monat an (lit. b).

E. 3.3
Im Bereich der Unfallversicherung bestehen keine besonderen Anpassungsregeln. Diesfalls
erscheint es gemäss KIESER (a.a.O., N. 33 zu Art. 17 ATSG ) zutreffend, bei einer von
Amtes wegen erfolgenden Anpassung auf den Zeitpunkt des Entscheids abzustellen (vgl.
auch BGE 98 V 103 E. 4 S. 103; kritisch dazu FRANZ SCHLAURI,
Sozialversicherungsrechtliche Dauerleistungen, ihre rechtskräftige Festlegung und ihre
Anpassung, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2008, 2009, S. 109 ff.). In Frage komme
aber auch eine analoge Anwendung der in Art. 88 bis IVV festgelegten Grundsätze, wobei
gegebenenfalls den zweigspezifischen Besonderheiten zusätzlich Rechnung zu tragen sei.
In diesem Sinne hat das ehemalige Eidg. Versicherungsgericht Art. 88 bis Abs. 2 lit. a IVV ,
welcher die Wirkung von Herabsetzung oder Aufhebung von Renten,
Hilflosenentschädigungen und Assistenzbeiträgen regelt, für die Militärversicherung als
analog anwendbar bezeichnet (Urteil M 7/86 vom 22. September 1986; JÜRG MAESCHI,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992,
2000, N. 27 zu Art. 44 MVG ). In BGE 133 V 67 E. 4.3.5 S. 70 hat es im Zusammenhang
mit einer den Revisionsentscheid der Invalidenversicherung nachvollziehenden
revisionsweisen Änderung der BVG-Rente die Regelung von Art. 88 bis Abs. 2 IVV
ebenfalls als massgebend betrachtet. Dabei hat es erwogen, die versicherte Person müsse,
wenn sie sich pflichtgemäss verhalten habe, darauf vertrauen können, dass eine Aufhebung
oder Herabsetzung nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft erfolge (vgl. in diesem
Sinne auch SVR 2011 IV Nr. 33 S. 96, 8C_451/2010 E. 4.2.5). Im Bereich der
Unfallversicherung hat das Bundesgericht im Urteil 8C_301/2011 vom 30. Juni 2011 E. 3.5
im Falle einer Meldepflichtverletzung stillschweigend eine rückwirkende Rentenaufhebung
angenommen und in den Urteilen 8C_90/2011 vom 8. August 2011 E. 8.7 sowie
8C_573/2011 vom 3. November 2011 E. 5.2 hat es offengelassen, ob bei einer



Rentenaufhebung die gegenüber Art. 17 Abs. 1 ATSG strengere Regelung von Art. 88 bis
Abs. 2 lit. b IVV analog anwendbar sei.

E. 4
Die Frage des Zeitpunktes einer revisionsweisen Rentenerhöhung im Bereich der
Unfallversicherung wurde - soweit ersichtlich - BGE 140 V 65 S. 69 letztinstanzlich bisher
nicht ausdrücklich entschieden. Namentlich hatsich das Bundesgericht noch nie dazu
geäussert, ob Art. 88a Abs. 2und Art. 88 bis Abs. 1 IVV in der Unfallversicherung im
Verfahren umeine Rentenerhöhung im Rahmen eines Rückfalls analog anwendbarseien,
wie dies das kantonale Gericht entschieden hat.

E. 4.1
Im schweizerischen Sozialversicherungssystem gelten Invalidenrenten, welche auf
unbestimmte Zeit zugesprochen werden, als Dauerleistungen, wohingegen
Taggeldleistungen als vorübergehende, nach Tagen bemessene Leistungen erbracht werden
(vgl. Art. 15 Abs. 3 lit. a UVG und Art. 24 Abs. 2 UVV [SR 832.202]; BGE 138 V 140 E.
5.3.1 S. 144 mit Hinweisen). Der Rentenanspruch entsteht gemäss Art. 19 Abs. 1 UVG ,
wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige
Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Bis zu diesem
Zeitpunkt hat der Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf ein
Taggeld. Mit diesem System soll - wie die Beschwerdeführerin darlegt - eine gewisse
Stabilität in der Ausrichtung der Rentenleistung garantiert werden, ohne dass die
Invalidenrente bereits nach kurzer Zeit einer Revision unterzogen werden muss. Dies
bedingt, dass auch die der Rentenberechnung zugrunde liegenden Bemessungsfaktoren
gewisse Stabilitätsanforderungen erfüllen, was bei der erstmaligen Rentenzusprechung
dadurch sichergestellt wird, dass der Rentenanspruch nicht mit der Anmeldung der
versicherten Person entsteht, sondern erst nach Abschluss der ärztlichen Heilbehandlung,
wobei bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich ein Taggeldanspruch besteht.

E. 4.2
Bei Rückfällen und Spätfolgen hat der Rentenbezüger gemäss Art. 21 Abs. 3 UVG
Anspruch auf die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen, wobei er bei einer allfälligen
Verdiensteinbusse ebenfalls ein Taggeld erhält. Damit soll wiederum die Zeit bis zum
Abschluss der Heilbehandlung, gestützt auf welchen über die Rentenerhöhung entschieden
werden kann, überbrückt werden. Die Erhöhung der Rente hat wie bei der erstmaligen
Rentenzusprechung auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Heilbehandlung hin zu erfolgen.
Dass der Beschwerdegegner vorliegend keinen Anspruch auf Taggeldleistungen gehabt hat,
weil er keine Verdiensteinbusse erlitten hat, vermag daran nichts zu ändern. Für eine
analoge Anwendung von Art. 88a Abs. 2 und Art. 88 bis Abs. 1 IVV besteht kein Raum.
Würde nämlich - wie dies die Vorinstanz getan hat - in BGE 140 V 65 S. 70 analoger
Anwendung der erwähnten IVV-Bestimmungen der Zeitpunktder Rentenanpassung auf 1.
Oktober 2009 festgesetzt, würde die Renteerhöht, bevor das diesbezügliche
Abklärungsverfahren durchgeführt worden ist, was wiederum das Risiko einer baldigen
Rentenrevision mit sich bringt.

E. 4.3
Ob die dargelegte Konzeption auch bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes
von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern, welche keinen Rückfall erlitten haben und



nicht an Spätfolgen leiden, zum Tragen kommt, braucht vorliegend nicht näher geprüft zu
werden.

E. 4.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Rentenerhöhung im Rahmen eines Rückfalls
auf den Zeitpunkt des Abschlusses der ärztlichen Heilbehandlung und vorliegend somit auf
den 1. Dezember 2011 festzusetzen ist. Der vorinstanzliche Entscheid ist daher aufzuheben.
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